
p Schiedsamt
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Schlichten ist besser als richten

Elisabethstraße 14-16
49808 Lingen (Ems)
Tel. 0591 9144-0
Fax 0591 9144-377
Email info@lingen.de
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p Kontakt
Das unkomplizierte Verfahren der Schiedsfrauen und 
-männer hat einen großen Vorteil gegenüber den 
meisten Prozessen. Mancher steht am Ende eines 
Gerichtsprozesses trotz des im wahrsten Sinne des 
Wortes „erstrittenen“ Urteils vor einem Scherben-
haufen. Ehe Sie an eine förmliche Austragung vor 
einem Gericht denken, wenden Sie sich vertrauens-
voll an das Schiedsamt. 

Motto der Schiedspersonen ist immer: „Sich vertra-
gen ist besser als zu klagen!“

Schiedsamt Lingen 1
(Stadtgebiet östlich der Bundesbahnlinie)
Martina Fockenbrock
Händelweg 12
49809 Lingen (Ems)
Tel. 0591 58155

Schiedsamt Lingen 2
(Stadtgebiet westlich der Bundesbahnlinie)
Ralf Plaggenborg
Wittenbergring 39
49808 Lingen (Ems)
Tel. 0170 1536915

p Nachbarrecht
Das Nachbarrecht strebt nach Balance der un-
terschiedlichen Interessen der Grundstücksnach-
barn. Die Nähebeziehung verlangt in besonderer 
Weise gegenseitige Rücksicht. Als Schranke einer 
Rechtsausübung wirkt der das bürgerliche Recht 
beherrschende Grundsatz von Treu und Glauben 
(§ 242 BGB), der regelmäßig allerdings keine selb-
ständigen Ansprüche zu begründen vermag. Aus 
Treu und Glauben entspringt, – nach anerkannter 
Rechtsprechung –  für und in dem nachbarrecht-
lichen Gemeinschaftsverhältnis die Pfl icht zu 
gesteigerter wechselseitiger Rücksichtnah-
me, die ausnahmsweise dazu führt, dass die 
Ausübung gewisser aus dem Eigentum fl ießender 
Rechte ganz oder teilweise unzulässig wird. 
Die berechtigten und wesentlichen Belange des 
Nachbarn sind von dem Eigentümer bei seinen 
Maßnahmen auf seinem Grundstück zu beachten.

p Amt und Aufgabe
Die Rechtsgrundlage ist das Niedersächsische 
Gesetz über gemeindliche Schiedsämter vom 
01.12.1989 (am 01.04.1990 in Kraft getreten). 
Danach haben Städte und Gemeinden Schiedsäm-
ter einzurichten, Schiedspersonen zu wählen 
und die Sachkosten zu tragen. Der Rat der Stadt/
Gemeinde wählt die Schiedspersonen für jeweils 
fünf Jahre. Die Tätigkeit der Schiedspersonen 
ist ehrenamtlich. Der Direktor des zuständigen 
Amtsgerichtes verpfl ichtet die Schiedspersonen 
und hat die fachliche Dienstaufsicht.
Für die Schiedspersonen besteht Amtsverschwie-
genheit und Unparteilichkeit. Die Verhandlungen 
sind nicht öffentlich. In der Schlichtungsverhand-
lung soll eine ruhige und entspannte Atmosphäre 
herrschen. Fairness untereinander und Beachtung 
der Streitkultur baut Spannungen ab.



p Schlichtungsverfahren
In bestimmten Streitfällen müssen Sie, ehe Sie sich 
an das Gericht wenden können, das Schiedsamt 
in Anspruch nehmen. Diese sogenannten Privat-
klageverfahren sind Straftaten, bei denen der 
Staatsanwalt nur dann Anklage erhebt, wenn ein 
öffentliches Interesse an der Strafverfolgung bejaht 
wird. Besteht kein öffentliches Interesse, verweist 
der Staatsanwalt den Bürger, der die Anzeige 
erstattet hat, auf die Möglichkeit der Privatklage. 
Vor dem Antrag auf Privatklage ist obligatorisch ein 
Schlichtungsverfahren beim zuständigen Schiedsamt 
durchzuführen. Die Schiedspersonen werden nur auf 
Antrag tätig. Zuständig ist immer die Schiedsperson, 
in dessen Bezirk der Antragsgegner wohnt. Kommt 
es nicht zur Einigung, erhält der Betroffene auf 
Antrag von der Schiedsperson eine Sühnebescheini-
gung, die beim Amtsgericht vorzulegen ist.

Es gibt Schlichtungsverfahren in Strafsachen, in 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und gemisch-
te Streitigkeiten (Privatklagedelikte).

Zu den Strafsachen zählen:

• Bedrohung
• Beleidigung
• Hausfriedensbruch
• leichte Körperverletzung
• Sachbeschädigung
• Verletzung des Briefgeheimnisses

Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten:

Das Schiedsamt ist auch die berufene Stelle, man-
cherlei bürgerrechtliche Streitigkeiten zu regeln, die 
im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung vor 
den Zivilgerichten zu entscheiden wären. Hier ist die 
Anrufung der Schiedspersonen (Schiedsamt) nicht 
vorgeschrieben, sie geschieht vielmehr freiwillig. 
Die Schiedspersonen können hier nur tätig wer-
den, wenn es sich um einen vermögensrechtlichen 

Anspruch handelt. Darunter versteht man, dass der 
Anspruch auf Zahlung von Geld gerichtet sein muss 
oder aber sein Gegenstand in Geld schätzbar sein 
kann. Auch Ansprüche auf Beseitigung bzw. 
Beachtung der Hausordnung oder die Wahrung 
nachbarrechtlicher Belange werden als vermögens-
rechtliche Ansprüche bezeichnet. 

Streitigkeiten dieser Art können zum Beispiel sein:
• Einschränkung der Mietsache durch andere 

Hausbewohner oder durch den Vermieter
• Haftungsansprüche aus Verträgen
• Mangelhafter Werkvertrag
• Nachbarrechtliche Streitigkeiten, z.b. über Höhe 

und Abstand von Hecken und Bäumen des 
Grundstücksnachbarn

• Schadensersatz
• Schmerzensgeld
• Vermögensrechtliche Forderungen

Ausgeschlossen sind
• Streitigkeiten in Familienstandssachen und Perso-

nenrechte (z. B. Ehesachen, Unterhaltsansprüche)
• Arbeitsgerichtssachen
• Beurkundungen und Beglaubigungen

Gemischte Streitigkeiten:

Bei einigen Strafsachen (z. B. Körperverletzung und 
Sachbeschädigung) macht der Antragsteller häufi g 
auch einen vermögensrechtlichen Anspruch geltend. 
Man spricht dann von gemischten Streitigkeiten, für 
die Schiedspersonen ebenfalls zuständig sind.

p Kein Papierkrieg 
Das Verfahren beim Schiedsamt ist unbüro-
kratisch. Es wird durch einen mündlichen oder 
schriftlichen Antrag zu Händen der Schiedsperson 
eingeleitet. Das Schiedsamt setzt einen Termin 
fest. Die Parteien sind verpfl ichtet zu erscheinen. 
Fernbleiben ohne genügende Entschuldigung wird 
mit einem Ordnungsgeld von 50 Euro geahndet. 
Kommt es zum Vergleich, wird dies im Protokoll 
festgehalten und von den Parteien unterschrie-
ben. Die Vereinbarung ist damit rechtswirksam 
und es kann daraus vollstreckt werden. 
Ein Rechtsanwalt kann grundsätzlich vor der 
Schiedsperson nicht als Vertreter, sondern nur als 
Beistand einer Partei auftreten. Er kann also nie 
ohne, sondern nur zusammen mit seiner Partei im 
Termin auftreten und kann sie auch nur unterstüt-
zen, nicht aber rechtsverbindlich für sie handeln.

p Kosten des Verfahrens
Zur Zahlung der Kosten ist derjenige verpfl ichtet, 
der die Tätigkeit der Schiedsperson veranlasst hat. 
Die Gebühr beträgt 15 Euro (wenn die Parteien 
sich nicht einigen können). Kommt eine Vereinba-
rung zustande, so beträgt die Gebühr 25 Euro bis 
50 Euro. Hinzu kommen noch die entstandenen 
Auslagen (z. B. Schreibgebühren und Portokos-
ten).


